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Text liche Festsetzungen 

In den Al lgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Betri ebe des Beherbergungswesens, Anlagen für Verwaltungen , 

Gartenbaubetriebe und Tankstellen nich t zulässig . 

2. Im Allgemeinen \li/ohngebiel \NA 1 können der Vers orgung des Gebietes dienende Läden , Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht 

störende Handwerks - und Gewerbebetriebe und Anlagen für kirchliche, kulture lle, soziale, gesundheitl iche und sportliche Zwecke 

nur ausnahmsweise zugelassen werden. 11'1 Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind die genannten Nutzungen nicht zu lässig, 

3. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundl!äche im Al lgemeinen Wohngebiet WA 1 darf durch die Grundflächen von Garagen und 

Stellplätzen mit ihren Zufahrten , Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb de r Geländeoberfläche , 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wi rd , die festgese<zte Grundflächenzahl bis zu 30 von Hunde rt 

überschritten werd en. 

4. Bei der Ermittlung der zulässigen Grundl!äche im Al lgemeinen Wohngebiet WA 2 darf durch die Grundflächen von Garag en und 

Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 

durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird , die festgese;zte Grundflächenzahl nicht überschr itten werden. 

5. In den Al lgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Gebäudelängen von rr.aximal 18 m zulässig : 

abweichende Bauweise mit Längenbeschränkungen a " 18 m. 

6. Die Einteilung der Straßenverkehrsl!ächen ist nich t Gegen stand der Festsetzungen . 

7. Die Geltungsbereichsgrenze zwischen den Punkten A und B und zu den Punkten C und 0 ist zugleich Straßenbegrenzungsl inie. 

8. Die öffent liche Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Öffentl iche naturnahe Parkanlage mit Kinderspiel pla1z' is1 in der Weise 

zu be pflanzen, dass der E i ndruc~ einer Wiesen· und Auenlandschalt entsteht.Die Bepflanzungen sind zu erhalten unci bei Abgang zu ersetzen 

9. Im Allgemeinen Wohngebieten WA 1 sind die nicht überbaubaren Grundstücksflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und 

Baugrenze zu begrünen . Dies gilt nicht für Wege und Zufahrten . Oie Begrünung ist zu erhalten und bei Abgang zu erse1zen. 

10. In den Allgemeinen Wohng ebieten WA 1 und WA 2 ist pro angeiangene 200 qm nicht Oberbaubarer Grundstücksfläche ein für das 

Waldsiedlungsgebiet typischer Baum mi t einem Stammumfang von 16-18 cm zu pf lanzen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

Bei der ErmiUlung der Zahl der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen , für das Waldsiedlungsgebiet 1ypischen Bäume 

einzurechnen . Zur Bepflanzung sind zu mindestens 50 Prozent die Leitar ten der beigefügten Pllanzliste 1 zu verwenden . 

Mindestens 25 % al ler Außenwandflächen sind mit selbs1klil'lmenden, rankenden bzw. schlingenden Pflanzen derart zu begrünen, 

dass pro 2 lfdm. eine Pflanze gesetzt wird . Dies gi lt auch für Garagen und Carports mit Seiten- bzw. Giebelw änden . 

Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

Ebenerd ige Stel lplatzanlagen mit mehr als dre i Ste llplätzen sind mit einer Pergola zu überbauen und zu begrünen. 

Die Begrünung ist zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

13. Die Flächen zum Anpflanzen sind in der Weise zu bepflanzen, dass der Eindruck eines mehrstufigen , geschlossenen Gehölzsueifens 

entsteht. Zur Bepflanzung sind zu mindestens 50 Prozent Arten der beigefügten Pflanzliste 1 zu verwenden.Oie Bepl lanzungen sind zu erhalten 

und bei Abgang zu ersetzen 

14. In den Allgemeinen Wohng ebieten \!JA 1 und WA 2 ist eine Befestigung von \Vegen und Zufahrten nur in wasser- und luftdurch-

lässigem Aufbau herzustel len . Auch Wasse r- und Lu ftdurchlässigkeit wesentl ich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau , 

Fuge nverguss, Asphal tierungen und Betonierungen sind unzulässig. 
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Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt 
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der 
Urschrift des Bebauungsplanes XXl-28 
vom 28.06.2006 übereinstimmt. 

Zu diesem Bebauungsplan gehört 
das Deckblatt vom 17.10.2002 
(in die Abzeichnung eingearbeitet) 

Berlin , den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdori von Berlin 
Abt. ökologische Stadtentwicklung 
Amt für Stadtplanung und Vermessung 
FB Vermessung 

Zu d iesem Bebauungspla n gehört e in Grundstücksverze ichn is. 
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Die 1orslehende Ze ichenerk läru ng enth ilt geb riuchli che Planze ichen. auch sowe it sie in diesem Be bauun gsp lan nicht 1uwendel werde n. 
Zugru nde gelegt si nd die Ba unutzungsvero rd nung {BauNVO) in de r Fassung vo m 2l. Ja nuar 19f0 und die Planzeichen1e ro rd nung 1990 {PlanzV!O I 1om 18. Dezember 1990. 

Au /ge ste ll t Berl in , den 6.6 2000 

Bezirksamt Marzahn-He ll ersdo rf von Ber li n 
Abt Stadzge sta ltung un d Umwe lts chu tz 

Verrn es s u n g sam t 

gez. Man the 7.06 . 2000 
Stad tp lanungsamt 

gez. Herrmann 6.6. 00 
Amt1 leiter Amtsle it er 

gez . Nünthe l 8.6.00 
B Bl ir kss tatilrnt 

De r Oebauungsplan wu rd e 

in dBr Zeit vom 20.06 . bi1 einschließl ich 21 .07 . 20(10 öffen •l ich ausgB legt. 

Die Bez irksve ro1d netenve1sammlu ng hai den Bebauungsplan 

am 23.03.2006 bGsc hlosson . 

Be1li n, den 10.6.2006 

Bezirksamt Marzahn-He llersdo rf von Berl in 
Abt.S!adtpla fl ung und Umwel tschut1 

Stadtp la~u~gsaml 

gez. Wei ßbach 
Amtsleite r 

Der 8e0auungsplan ist aufgrund ! 10 Abs1 D' es Bau geseiZbuchs in Verbindufl g mit ! 5 Abs. 5 Sa!L 1 des 

Gesetzes iur Ausfüh rung des Baugesetzbuchs du1 ch Verordnung VD- m heu tigen Tage festgesetzt wo1den. 

Berlin, den 28 .Jun i 2006 

Bez irksamt Marrnhn-He llersdo rf von Berl in 
gez .Uwe Kle tt gez . H. Niemann 

Be11 rk s b~r~ e rmeis ;81 8ez irkssrnd trat Stand: Ma i 2000 Ve rvielfä lti gung nich t er laub t' 
Die Verordnung ist am 15.7.06 im Geset1- und Vs101dnungs blaH lü 1 Ber lin auf S.778 verkü.i ds t worden. 


